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Deutsche Bundesbank
Dr. Gerhard Hellstern
DSGV
Dipl.-Betriebswirt (FH) Michael Engelhard; RA Peter Konesny.

Redaktionsstand: 31.01.2015



1

1 Allgemeine Bestimmungen

Teil 1 der CRR enthält in den Artikeln 1 bis 5 zunächst allgemeine Bestimmungen 
zu Gegenstand, Anwendungsbereich und Begrifflichkeiten. Die CRR legt einheitliche 
Regeln für allgemeine Aufsichtsanforderungen fest, die im Rahmen der CRD IV be-
aufsichtigte Institute erfüllen müssen. Art. 4 CRR enthält einen umfassenden Katalog 
von Definitionen, der in weiten Teilen mit den bereits bislang vorhandenen Defini-
tionen in § 1 KWG a.F. identisch ist und auf den in § 1 Abs. 35 KWG i.d.F. des CRD 
IV-UmsetzungsG nunmehr verwiesen wird.

Als Institute gelten nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 3 CRR Kreditinstitute und Wertpapier-
firmen. Kreditinstitute wiederum werden in Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 CRR deckungsgleich 
definiert wie Einlagenkreditinstitute in § 1 Abs. 3d KWG a.F. als Unternehmen, de-
ren Tätigkeit darin besteht, Einlagen oder andere rückzahlbare Gelder des Publi-
kums entgegenzunehmen und Kredite für eigene Rechnung zu gewähren. Der Begriff 
»Einlagenkreditinstitute« wird im CRD IV-Umsetzungsgesetz durch den Begriff »CRR-
Kreditinstitute« ersetzt. Zusammen mit den »CRR-Wertpapierfirmen« bilden sie die 
»CRR-Institute«, die qua EU-rechtlicher Definition dem Anwendungsbereich der CRR 
unterliegen. § 1a KWG i.d.F. des CRD IV-UmsetzungsG erweitert den Anwendungsbe-
reich der CRR, vorbehaltlich der bislang bereits geltenden Ausnahmen des § 2 KWG, 
auf alle Institute.

Die Artikel 6 bis 24 CRR regeln die Anwendungsebenen (Anwendung auf Soloebe-
ne und auf Gruppenebene) und machen Vorgaben zu den Methoden der aufsichtli-
chen Konsolidierung. Wie bereits bisher wird es sog. Waiver-Regelungen geben, d.h. 
Ausnahmen von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf Einzelbasis (Art. 7 
CRR) bzw. von der Anwendung der Liquiditätsanforderungen auf Einzelbasis (Art. 8 
CRR). Die Möglichkeit einer sog. Solo-Konsolidierung (§ 10 Abs. 11 KWG a.F.), nach 
der Mutterinstituten unter bestimmten Bedingungen gestattet werden kann bereits 
bei der Ermittlung der Angemessenheit seiner Eigenmittel auf Einzelebene die ent-
sprechenden Positionen von Tochterunternehmen einzubeziehen, wird fortgeführt 
(Art. 9 CRR).

Anwendungsbereich (Art. 11 ff. CRR), Methoden der aufsichtlichen Konsolidierung 
(Art. 18 CRR) und der aufsichtliche Konsolidierungskreis (Art. 19 ff. CRR) ergeben 
sich jetzt aus der CRR im Zusammenwirken mit § 10a KWG i.d.F. des CRD IV-Umset-
zungsG. Letzterer enthält u.a. die inhaltlichen Vorgaben zum Konsolidierungsverfah-
ren, d.h. die Regelungen zum Aggregationsverfahren, zur Konsolidierung auf Basis 
des Konzernabschlusses und zur ausnahmsweisen Nutzung des Aggregationsverfah-
rens, wenn die Konzernabschlussmethode ungeeignet ist.

Änderungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage betreffen beispielsweise die 
Konsolidierungsregelungen, die nicht mehr nur für Institutsgruppen und Finanzhol-
ding-Gruppen gelten, sondern nunmehr auch für gemischte Finanzholding-Gruppen 
(Art. 11 Abs. 2 CRR). Ferner sehen die Vorschriften der CRR nur noch eine begrenzte 
Anrechnung der Minderheitenanteile auf konsolidierter Basis vor (Art. 81 ff.).
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